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l. Arbeitstagung
der SGKM in Zirich, vom 28.10.1981

Grenzenlose Redaktions- oder Insertionsfreiheit?

Tagungsleitung:
Dr. Jurg M. Schwarz, Unternehmensberater, Zirich

Programm:

10.00 Uhr Begriissung der Tagungsteilnehmer durch den Prasidenten der
SGKM, Prof. U. Saxer, Zirich

10.05 Uhr Persdnliche Stellungnahme der Referenten zu den medienpoliti-
schen Leitgedanken der Kartellkommission
Dr. Walter Biel, NR, Mitglied der Kartellkommission
Ueli Haldimann, Journalist, Presseladen, Zurich
Dr. Max U. Rapold, Prasident SZV, Schaffhausen
Mario Santi, Direktor, Reisebiro Kuoni AG, Ziirich
Marc Lamuniere, Editeur, 24 Heures, Lausanne

12.00 Uhr Dr. Klauspeter Landgrebe «Redaktionelles Umfeld und Anzei-
genwirkung»

12.45 Uhr Mittagessen
14.15 Uhr  Arbeitsbeginn der Gruppen (Workshop)

15.15 Uhr Plenum, Prasentation der Gruppenresultate:
«Wiinsche an die Kommunikationswissenschaft»

15.45 Uhr Schlussfolgerungen
16.00 Uhr Schluss der Arbeitstagung

Im Gegensatz zu den bisherigen Arbeitstagungen der SGKM, die vornehm-
lich dazu dienten, einer interessierten Offentlichkeit neue Erkenntnisse der
schweizerischen und der internationalen Kommunikationswissenschaft vorzu-
stellen, wahlt die diesjahrige Herbsttagung unserer Gesellschaft einen ganz
andern Ansatzpunkt:

Ausgehend von den pressepolitischen Leitgedanken, welche die Kartell-
kommission im Anschluss an eine Untersuchung im Fall Tages-Anzei-
ger / Automobilgewerbe mit dem Anspruch der kartellrechtlichen Allgemein-
gultigkeit formuliert hat, soll das spannungsgeladene Verhéltnis zwischen
Redaktoren, die sich als Treuhandler der sog. vierten Gewalt verstehen, und
Inserenten, die nicht nur in rein betriebswirtschaftlichen Kategorien denken,
sondern auch eine politische Meinung vertreten, behandelt werden.



An dieser Arbeitstagung werden in einem ersten Schritt die Thesen der
Kartellkommission unter den verschiedensten Blickwinkeln der publizistischen
Praxis durch personliche Stellungnahmen der Referenten beleuchtet. Im
Vordergrund der Betrachtung stehen weniger die rein juristischen Aspekte,
denn die wirtschaftlich-praxisorientierten. Eine Ubersicht (ber empirische
Untersuchungen aus dem Bereich «Redaktionelles Umfeld und Werbewir-
kung» erganzt die Vortrdage des Vormittags. Dieser Uberblick illustriert
exemplarisch die Schwierigkeit, in diesem Spannungsfeld praktische Untersu-
chungen mit wissenschaftlichem Anspruch durchzufihren.

Der zweite Schritt besteht darin, im Rahmen von Workshops zu Handen der
Kommunikationswissenschaft Fragestellungen zu formulieren, die sich aus
dem Tagungsthema, den Leitgedanken der Kartellkommission oder aus den
Voten des Vormittags ergeben.

Der Vorstand der SGKM betrachtet es als eine vornehme und sinnvolle
Aufgabe fir eine wissenschaftliche Gesellschaft. Forschungsbedurfnisse aus
der Praxis aufzunehmen und an die Wissenschaft zu vermitteln. Entsprechend
dieser Zweckbestimmung der SGKM, wird mit dem vorliegenden Tagungs-
programm erstmals dieser Weg konsequent beschritten.

Pressefreiheit und Insertionsfreiheit

Obwohl die Kartellkommission es ablehnt, die redaktionelle Einstellung des
«Tages-Anzeigers» zum Automobil und die Rechtmassigkeit des Inseraten-
rickzuges der Automobilimporteure zu Uberprifen, nimmt sie den ihr
unterbreiteten Fall zum Anlass, einige Grundregeln aufzustellen fur diesen und
fur zukunftige Falle des Konfliktes zwischen Pressefreiheit und Insertionsfrei-
heit. In Ermangelung eines eigentlichen Presserechtes in der Schweiz geht sie
dabei notwendigerweise auch auf die Richtlinien ein, welche die Zeitungsre-
daktion bei der Berichterstattung beachten soll. Verstdsst die Zeitung gegen
diese Regeln, so sind die betroffenen Inserenten berechtigt, als «ultima ratio»
einen Abbruch ihrer Insertionsbeziehungen durchzufiihren. Bei der Festlegung
dieser redaktionellen Richtlinien hat die Kartellkommission auch den Bundes-
gerichtsentscheid vom 17. Oktober 1980* berlcksichtigt, welcher Richtlinien
fur die Berichterstattung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft
(SRG) aufstellt. Zwar kann von der Meinungspresse, die einem vielfaltigen
journalistischen Wettbewerb unterliegt, nicht diejenige Objektivitat und
Ausgewogenheit verlangt werden, die man von einem Monopolmedium
verlangen muss. Dennoch kénnen die vom Bundesgericht erarbeiteten
Grundsétze in dem Sinne herangezogen werden, dass auch die Meinungs-
presse sorgfaltig recherchieren, Meinungen gegeneinander abwagen und unter
sachlicher Wirdigung gegenteiliger Auffassungen ihren Standpunkt darlegen
muss. Das bedeutet keineswegs, dass im redaktionellen Teil die Werbung der
Inserenten fortzufihren ist und deren Anschauungen geteilt und unterstrichen
werden mussten. Die Auseinandersetzung mit deren Anliegen hat jedoch



sachlich zu erfolgen. Die Pressefreiheit ist aus dieser Sicht nicht absolut;
Pressefreiheit ist nicht mit verantwortungslosem Journalismus gleichzuset-
zen.

Die von der Kartellkommission aufgestellten Regeln bilden kartellrechtliche
Leitgesichtspunkte fir Journalisten und marktmachtige Inserenten im Rahmen
des Interessenwiderstreits zwischen Meinungsfreiheit der Redaktion und
Insertionsfreiheit (zumal der Kartelle und dhnlichen Organisationen). Sie sollen
eine mit der Pressefreiheit korrespondierende Pflichtstellung der Redaktoren
normieren, ohne in irgendeiner Weise die Pressefreiheit einzuengen.

Die Zeitungen sind im Ubrigen frei, diese Regeln nicht einzuhalten und nur
diejenigen Schranken zu beachten, die ihnen das Strafrecht und das
Personlichkeitsrecht setzen. In diesem Fall missen sie jedoch gewartigen,
dass Inserenten aus berechtigten betriebswirtschaftlichen Motiven ihre
Insertionsbeziehungen abbrechen. Weil sich die Zeitungen zum grossten Tell
nur durch Inserateeinnahmen finanzieren kdnnen, missen sie auch hinnehmen,
dass ihre Inserenten sich von einer redaktionellen Linie abwenden, die ihnen
vollig zuwiderlaufig.

Fir den Geltungsbereich des Kartellrechts hat die Kartellkommission
aufgrund des vorliegenden Falles die erwdhnten Regeln wie folgt formu-
liert:

1. Die wirtschaftliche Kompenente des Sachverhaltes besteht im Abbruch
von Insertionsbeziehungen. Daher hat die Kartellkommission keinen Anlass,
sich zur Frage der kartellrechtlichen Zuldssigkeit einer allfdlligen Nichtauf-
nahme von Insertionsbeziehungen durch marktmaéchtige Inserenten zu &dus-
sern.

2. Generell besteht (getragen von der Handels- und Gewerbefreiheit)
Insertionsfreiheit.

3. Diese allgemeine /nsertionsfreiheit bleibt grundsétzlich erhalten, wenn
die Inserenten Kartelle oder kartellahnliche Organisationen sind. Vorausgesetzt
wird indessen bei dieser Qualifikation des Tatbestandes, dass betriebswirt-
schaftliche Grinde (z.B. abnehmender Werbeeffekt, Herabsetzung des Wer-
bebudgets, Anderung des Werbekonzepts) auch Kartelle und #hnliche
Organisationen berechtigen, Insertionsbeziehungen (im Rahmen der geltenden
schuldrechtlichen Bestimmungen) abzubrechen oder im Sinne einer Reduktion
zu modifizieren.

4. Bei der Beurteilung der Frage, ob inserierende Kartelle oder kartellahn-
liche Organisationen aus betriebswirtschaftlichen Griinden Insertionsvertrage
aufkindigen (oder allenfalls bloss nicht erneuern) dirfen, ist dem Umstand
Rechnung zu tragen, dass sich auch die redaktionelle Linie einer Zeitung auf die
wirtschaftliche Lage des inserierenden Unternehmens auswirken kann. Gene-
rell 1asst sich sagen, dass das «redaktionelle Umfeld» einer Tageszeitung lber
den Werbeerfolg mitentscheiden kann.



5. Daraus folgt im einzelnen konkret:

a) Aus ersichtlichen betriebswirtschaftlichen Grinden durfen marktmach-
tige Inserenten (Kartelle und dhnliche Organisationen) die Geschéaftsbeziehun-
gen mit einer Tageszeitung abbrechen, wenn sich erweist, dass der Werbeer-
folg («Produktivitdt des Werbefrankensy) bei Einsatz eines anderen Werbe-
mittels grésser ist. Gleichgiiltig ist dabei, ob das «andere» Werbemittel eine
andere Tageszeitung oder ein anderer Werbetrager ist.

b) Wird redaktionell den Lesern geraten, Geschiaftsbeziehungen mit
Inserenten nicht aufzunehmen (insbesondere deren Produkte nicht zu kaufen),
so kann auch marktmachtigen Inserenten nicht zugemutet werden, in einer
solchen Tageszeitung zu inserieren. Dies schon deshalb, weil sich die
Tageszeitung zu sich selbst in Widerspruch setzte («venire contra factum
propriumy), wenn sie redaktionell von der Aufnahme von Geschaftsbeziehun-
gen mit bestimmten Unternehmungen und von Kauf bestimmter Produkte
abraten wirde und zugleich unter Berufung auf das Kartellgesetz den
Abschluss (oder die Nichtauflésung) von Insertionsvertragen fordern wiirde,
die gerade die redaktionell verpdonte Aufnahme von Geschéftsbeziehungen
férdern sollen.

c) Gleiches gilt, wenn redaktionell rechtswidrige Vorgange gebilligt werden,
die Unternehmungen vermdgensrechtlich oder personlichkeitsrechtlich verlet-
zen.

d) Wird redaktionell eine gesellschaftspolitische Linie verfolgt, die auf
Abschaffung des freien Unternehmertums zielt und damit den Bestand
inserierender freier Unternehmer gefahrdet, ist die Fortsetzung (oder Aufnah-
me) der Geschaftsbeziehungen fir die betroffenen Unternehmen auch dann
unzumutbar, wenn diese kartellistisch inserieren oder kartelldhnliche Organi-
sationen sind.

e) Demgegentber dirfen marktmaéachtige Inserenten (Kartelle oder dhnliche
Organisationen) ihre Macht nicht durch Abbruch der Geschaftsbeziehungen
zum Zwecke missbrauchen, um die redaktionelle Linie zu beeinflussen. Dies
auch dann nicht, wenn redaktionell Kritik an den betreffenden Unternehmen
oder ihren Produkten geubt wird (z.B. Kritik der Steuerhinterziehung inserie-
render Unternehmen, Hinweise auf gesundheitsschadigende Mangel der
Produkte inserierender Unternehmungen). Redaktionelle Kritik, die auf die
(gerade auch in einer freien Wirtschaft) «6ffentliche» Funktion von Unterneh-
mungen zielt, darf somit durch Kartelle oder ahnliche Organisationen nicht mit
Inseratensperre quittiert werden*®. Denn solche Kritik liegt im o6ffentlichen
Interesse und ist Aufgabe der Meinungspresse auch dann, wenn sie den
Inserenten nicht passt. Vorausgesetzt wird dabei freilich, dass kritische
Tatsachenbehauptungen wahr sind, dass blosse Meinungsausserungen fair
bleiben und klar als solche deklariert werden.

Quelle : Veroffentlichungen der Schweizerischen Kartellkommission. Heft
1/1981, S. 80 ff.



Ein «Fall Tages-Anzeiger»
oder ein «Fall Kartellkommission»?

Die Reaktion vieler Journalisten und
ihrer Berufsorganisationen auf den
Bericht der Kartellkommission tber
die Anzeigensperre von Automobilim-
porteuren gegeniber dem «Tages-
Anzeiger» gibt mir einiges zu denken.
Darin manifestiert sich wohl wesent-
lich mehr Unkenntnis dber die Aufga-
be der Kartellkommission und die
schweizerische Wettbewerbspolitik,
als man uns bezlglich mangelnder
Kenntnis der Presse vorwerfen kann.
Bisher jedenfalls hat sich unsere Kom-
mission mit ihren Arbeiten Uber die
Pressekonzentration doch wohl geni-
gend Uber eine minimale Kompetenz
ausgewiesen. Dazu kommt doch, dass
ich als Mitglied des Ausschusses, der
die Untersuchung des Inserateboy-
kotts des «Tages-Anzeigers» durch-
gefluhrt hat, dank meiner zwanzigjahri-
gen beruflichen Tatigkeit als Journa-
list, davon sechs Jahre in leitender
Stellung, eine bescheidene Ahnung
der zur Diskussion stehenden Proble-
me habe. Diese Vorbemerkungen
scheinen mir an dieser Stelle notig.
Die Kartellkommission hat gemaéss
Art. 17 des Kartellgesetzes eine allge-
meine Erhebung durchgefihrt, weil sie
der Meinung war, ein Inserateboykott
stelle gegebenenfalls eine Bedrohung
der Pressefreiheit dar. In solchen all-
gemeinen Erhebungen werden zuhan-
den der Behorden und Betroffenen
keine Empfehlungen mit Rechtsfolge
ausgesprochen, wie das bei einer Son-
deruntersuchung der Fall ist. Immer-
hin sind wir im Laufe der letzten Jahre
dazu Ubergegangen, den beteiligten
Wirtschaftskreisen Anregungen zu
unterbreiten, denen bestenfalls mora-
lisches Gewicht zukommt.

Man mag bedauern, dass sich die Kar-
tellkommission diesmal nicht zu ei-
gentlichen Anregungen im konkreten
Fall entschliessen konnte. Doch geht

aus dem grindlichen Bericht deutlich
hervor, dass die Kommission die An-
zeigensperre als Massnahme zur Be-
einflussung der redaktionellen Hal-
tung ablehnt. Gerade, weil wir von der
Presse und vom Presserecht, sofern
es dies Uberhaupt gibt, eine wenn
auch bescheidene Ahnung haben,
lehnten wir eine Uberprifung der re-
daktionellen Haltung des TA ab. Wir
hatten dabei zudem auch unseren
Aufgabenbereich der Wettbewerbs-
politik verlassen.

In unserem Lande leben wir davon,
dass wir miteinander reden, dass wir
nach einem Konsens suchen. Die Kar-
tellkommission hilft seit ihrem Beste-
hen mit ihren Berichten, aber auch mit
ihrer konkreten Vermittlertatigkeit,
Wettbewerbskonflikte zu regeln, wie
es eben dem Konzept des « moglichen
Wettbewerbs» und dem auf ihm ba-
sierenden Missbrauchsgesetz ent-
spricht. Das versuchte sie auch im
« Fall Tages-Anzeiger». Darum erlaub-
te sie sich, einige « Verhaltensregeln»
aufzustellen, ohne den VSJ vorher an-
zufragen... Mirist die gereizte Reaktion
darauf nicht verstandlich, sollten doch
diese «Regeln» im Zusammenhang
mit dem Bericht als Ganzes, also nicht
bloss punktuell, gewirdigt werden.
Gerade die letzte, entscheidende « Re-
gel» unter e) entspricht ja dem Haup-
tanliegen jedes Journalisten, der sei-
nen Beruf nicht nur als Handwerk be-
trachtet, sondern mit Gesinnung und
Verantwortungsbewusstsein ausuibt.

Journalisten leben jedoch nicht im El-
fenbeinturm, sondern in unserer Wirk-
lichkeit. Zwar sind sie im redaktionel-
len Teil ihres Organs tatig. Doch soll-
ten sie die Kehrseite der Medaille nicht
vergessen. Text- und Anzeigenteil bil-
den ein Ganzes, fir den Journalisten,
fur den Verleger, aber auch fur den In-
serenten und fir den Leser! Presse-



freiheit heisst schliesslich nicht Nar-
renfreiheit.

Oder anders ausgedriickt: Wenn man
schon Narrenfreiheit fir sich in An-
spruch nehmen will, dann muss man
auch bereit sein, die Konsequenzen zu
tragen. In einer Zeit, in der 80 Prozent
des Zeitungserloses von Inserenten
stammen, sollte man das im Auge be-
halten.

Personlich lehne ich eine Anzeigen-
sperre, wie sie seitens der Autoimpor-
teure eingeleitet wurde, entschieden
ab, ohne dass ich mich damit hinter die
kritisierten TA-Artikel stelle. Ich halte
jedoch die «Verhaltensregeln» der
Kartellkommission  far  durchaus
brauchbar. Danach verhalten sich b-
rigens auch die Mehrzahl der Journa-
listen langst. Sie wissen, was fair und
sachlich ist. Dazu brauchen sie kein
Medienrecht!

Von einem «Fall Kartellkommission»
kann keine Rede sein. Es bleibt beim

«Fall Tages-Anzeiger». Ich bin ent-
tauscht, dass man sich in der Presse
nicht mehr damit auseinandergesetzt
hat. Der «Tages-Anzeiger» hat nam-
lich der Pressefreiheit einen schlech-
ten Dienst.erwiesen. Ausgerechnet
ein Blatt, das sich dank seiner Markt-
macht und seinem finanziellen Rick-
halt eine eindeutige, kompromisslose
Haltung hatte leisten kdnnen, winselte
offentlich und insgeheim bei den Inse-
renten. Das schlechte Beispiel der Au-
toimporteure wirkte, wie wir wissen.
Wie wirden Redaktion und Verlag
heute dastehen, wenn sie offentlich
erklart hatten: wir verzichten auf die
Inserate jener Autoimporteure, die mit
ihrer Anzeigensperre unsere redaktio-
nelle Haltung beeinflussen wollten! ? -
Warum hat man sich in der Presse und
im VSJ nicht auch damit befasst?

Dr. Walter Biel
Nationalrat, Watt ZH

Siehe «Journalistenzeitung», Yverdon, vom 15.9.1981, S. 2



Kritik an der «Medienpolitik» der Kartellkommission

Tagung der Gesellschaft fiir Kommunikations- und Medienwissenschaft

g/h. Eine iiberwiegend kritische bis ableh-
nende Wertung haben an einer Arbeitstagung
der Schweizerischen Gesellschaft fiir Kommuni-
kations- und Medienwissenschaft (SGKM) die
Leitgesichtspunkte zum Verhiltnis zwischen
Journalisten und (marktmichtigen) Inserenten
erfahren, mit denen die Kartellkommission ihren
Bericht zum Fall «Tages-Anzeiger/Autoimpor-
teure» abschliesst. Zwar verteidigte Nationalrat
und Kartellkommissionsmitglied Walter Biel
den Bericht vehement, musste sich aber sowohl
von dem dem linken Teil des Spektrums ange-
hérenden Journalisten Ueli Haldimann wie vom
welschen Verleger Marc Lamuniére und vom
Priasidenten des Schweizerischen Zeitungsverle-
gerverbands, Max U. Rapold, zum Teil harte
Worte iiber mangelnde pressespezifische Kennt-
nisse anhdren. An einem der argumentativen
Pfeiler des Berichts riittelte schliesslich in einem
Referat der deutsche Markt- und Medienfor-
scher Klauspeter Landgrebe, der bestritt, dass
man «generell» sagen kdnne, «dass das redak-
tionelle Umfeld einer Tageszeitung dber den
Werbeerfolg mitentscheiden kann». Die Be-
weise iiber den Einfluss des redaktionellen Um-
felds auf die Anzeigewirkung seien ausseror-
dentlich diirftig.

Kritik an der Kritik

Nationalrat Biel zeigte sich zu Beginn er-
staunt iiber das «Geschrei», das dieser Bericht
(Veroffentlichungen der Kartellkommission,
Heft 1/1981) vorab bei gewissen Journalisten
ausgelost habe. Schliesslich habe die Kartell-
kommission die wirtschaftlichen Auswirkungen
des Inserateentzugs durch die Autoimporteure
uberwiegend negativ beurteilt und deren Vorge-
hen abgelehni. Anderseits habe der «Tages-An-
zeiger» der Schweizer Presse einen schlechten
Dienst erwiesen, meinte Biel: Ausgerechnet ein
Blatt, das es sich hitte leisten kdnnen, auf be-
stimmte Geschiftsbeziehungen zu verzichten,
habe vor den Inserenten «gewinselt». Das habe
bei den Inserenten Schule gemacht — zum
Nachteil anderer, weniger ertragskriftiger Zei-
tungen.

Wie hilfreich sind die «Leitsitze»?

Der zeitweilige «Tages-Anzeiger»-Mitarbei-
ter Haldimann meinte, der Bericht der Kartell-
kommission belege nur, dass die Presse inseren-
tenabhénig sei. Anstatt eine klare Trennung von
redaktionellem und Inseratenteil zu fordern,
habe sie mit interpretationsfihigen Aussagen
Unsicherheit gesit. Von einer ganz anderen
Seite her nahm SZV-Prisident Rapold den Be-
richt unter Beschuss: Weil die Kartellkommis-
sion trotz ihren teils dem Journalismus entstam-
menden Mitgliedern mit der behandelten Mate-
rie zu wenig vertraut gewesen sei, seien die spezi-
fisch kartellrechtlichen Ausfihrungen fir die
verlegerische Praxis wenig hilfreich, und den
pressepolitischen Ausfilhrungen mangle die
Sacherfahrung. Sie habe das Thema «Tages-An-
zeiger/Autoimporteure» von Amtes wegen auf-
gegriffen, dann aber ihres Amtes doch nicht ge-
waltet, weil sie den aufgegriffenen Fall nicht an
den von ihr entwickelten Leitsitzen gepriifte
habe.

Der Waadtlinder Grossverleger Lamuniére
konstatierte, dass die Schlussfolgerungen der
Kartellkommission die Realititen der Informa-
tion und der Werbung verkennten, dass aber
auch die lebhafte Kritik am Bericht zum Teil am
Ziel vorbeischiesse. Die Inserentenfreiheit
miisse «absolut» bleiben, wobei Lamuniére den
Inserenten den bemerkenswerten Rat erteilte, in
Fillen, wo auf die Werbung in einer bestimm-
ten Zeitung verzichtet werde, seine Motive auf
Jjeden Fall zu verschweigen — vor allem wenn es
sich um politische Ueberlegungen handle. Diese
erhielten sonst unweigerlich eine &ffentliche Re-
sonanz, die in der Regel fiir alle Beteiligten
schidlich sei. Einige provokative Bemerkungen
zum Thema «Druck» machte schliesslich Mario
Santi, Direktor bei der Reisebiiro Kuoni AG:
Inserenten stiinden oft ihrerseits unter dem
Druck von Verlangen und Redaktionen. So sei
ein grosses Reisebiiro beispielsweise de facto ge-
zwungen, in einer als werblich wenig erfolgreich
taxierten, fiir den Verlag aber lukrativen Touris-
mus-Beilage zu inserieren. Im Ubrigen sei es
seltsam, dass Klagelieder immer von den gros-
sen Verlagen angestimmt wirden — von jenen,
die man manchmal gerne meiden wiirde und
doch nicht um sie herumkomme, sagte Mario
Santi.
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Keine Wirkung des redaktionellen
auf den Inseratenteil?

Die Belege der Forschung fiir einen quantita-
tiven Einfluss des redaktionellen Teils auf den
Anzeigenteil seien diirftig, jene fiir qualitativen
Einfluss nur hypothetisch, erklirte Klauspeter
Landgrebe. An vor allem aus der bundesrepu-
blikanischen Zeitschriftenlandschaft stammen-
den Beispielen zeigte Landgrebe, dass nur bei
Frauenzeitschriften nachgewiesen werden konn-
te, dass ein zum Inserat thematisch passendes
redaktionelles Umfeld die Anzeigenreichweite
steigere, wihrend bei Allgemeinzeitschriften —
vor allem beim «Spiegel» — eher das Gegenteil
zutreffe: Da mache «erst der Kontrast den Ef-
fekt».

Zu den qualitativen Wechselwirkungen re-
daktioneller Inseratenteil brachte Landgrebe
eine differenziertere Betrachtungsweise als jene

«NZZ», Zirich, vom 3.11.1981, S. 31

der Kartellkommission ins Spiel: Die Maglich-
keiten einer Redaktion, die Leser zu beeinflus-
sen, seien geringer, als oft angenommen werde.
Aeussere sich die Redaktion kritisch zu einer
ganzen Produktart, die von der Mehrheit be-
nutzt wird (Auto, Zigarette, Alkohol), so finde
sie Anklang nur bei jenen, die bereits dagegen
seien. Die anderen ignorieren die Information
oder rationalisieren weg, damit sie ihrem «La-
ster» weiter fronen kénnen. Wenn sich die Kri-
tik der Redaktion hingegen auf nur eine Marke
einer Produktart oder einen Anbieter konzen-
triert, findet sie den Beifall all derer, die nicht
die kritisierte Marke, sondern eine andere
schitzen. Konkurrieren auf einem Markt viele
Marken, steht nach Landgrebe deshalb die
Mehrheit der Verbraucher auf der Seite des Kri-
tikers. Die Journalisten kénnten also meist we-
nig bewirken: «Sie kénnen nur informieren und
dann abwarten, was geschieht.»
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Experten sprachen iiber Konflikt Redaktions-/Insertionsfreiheit

Wie frei soll die Presse sein?

per. Ziirich, 29. Okt. «Grenzenlose Redaktions- oder Insertionsfreiheit?» So
hiess der Titel einer Arbeitstagung, welche die Schweizerische Gesellschaft
fiir Kommunikations- und Medienwissenschaft am Mittwoch in Ziirich
durchfiihrte. Juristen, Verleger, Journalisten und Inserenten dusserten sich
zum Interessenkonflikt zwischen Redaktionen, die auf ihre Meinungsfrei-
heit pochen, und Inserenten, die sich ein werbefreundliches «redaktionelles
Umfeld» wiinschen. Wie der Konflikt zu l6sen ist, blieb umstritten.

Ausgangspunkt fir die Tagung war der
im letzten Sommer erschienene Bericht
der Kartellkommission zum Fall «Tages-
Anzeiger»/Automobilimporteure. Zwar
verzichtete die Kommission darauf, abzu-
klaren, ob die Inseratensperre der Auto-
importeure gegeniiber dem TA rechtmés-
sig ist, doch stellte sie grundsétzliche
Uberlegungen zum Verhiltnis von Pres-
se- und Insertionsfreiheit an. Zudem er-
liess sie Regeln fiir Zeitungsredaktionen
und marktmachtige Inserenten. Diese Re-
geln fanden zum Teil wenig Beifall. Um-
strittenster Punkt: Nach Meinung der
Kommission geniigt es nicht, wenn eine
Zeitung ein Inserat publiziert, sie muss
auch dafiir besorgt sein, dass ihr redak-
tioneller Teil den Werbeerfolg des Inse-
rates nicht zunichte macht.

Bose Journalisten, arme Inserenten?

Nationalrat Walter Biel (1du), Mitglied
der Kartellkommission, hatte allerdings
fiir das «Geschrei» der Kritiker kein Ver-
stindnis. Die Kartellkommission habe
die Bedeutung der Presse fiir die Demo-
kratie nie bestritten. In ihrem Bericht sei-
en weder pressepolitische Grundsitze
noch allgemeingiiltige Regeln formuliert,
meinte Biel in seinem Referat. Aller-
dings: «Wenn man sich in etwa an unsere
Regeln hilt, werden gravierende Konflik-
te vermieden.» Im ibrigen hat sich laut
Biel bei der Presse heute ein «Wehleider-
tum» eingeschlichen. «Die Journalisten
nehmen sich zu wichtig», tadelte der ein-
stige Chefredaktor der «Tat».

Der Journalist Ueli Haldimann, Verfas-
ser des Buchs «Der verkaufte Leser»,
hielt trotzdem an seiner Kritik am Kom-
missionsbericht fest. In einer Demokratie
habe die Presse vor allem die Aufgabe,
den Biirger umfassend und kritisch zu
informieren, stellte Haldimann fest, erst
in zweiter Linie sei die Presse auch Wer-
betriger. Haldimann: «Es kann nicht die
Aufgabe des Staats, zum Beispiel der
Kartellkommission, sein, die armen Inse-
renten vor den bdésen Journalisten zu
schiitzen.» Folge man den Regeln der
Kommission, wiren bald wichtige Berei-
che des offentlichen Lebens von der Be-
richterstattung und Kritik ausgenommen.
Im Gegensatz zur Kommission trete er
darum fiir eine strikte Trennung von re-
daktionellem Teil und Inserateteil ein,
sagte Haldimann.

Praxisferne Regeln

Auch Max Rapold, der Président des
Schweizerischen  Zeitungsverlegerver-
bandes, sparte nicht mit Kritik am Bericht
der Kartellkommission. Der Bericht sei
«gut gemeint, aber wenig brauchbar».
Die Trennung von redaktionellem Teil
und Inserateteil bringe auch dem Inseren-
ten Vorteile, da nur so die Glaubwiirdig-
keit der Zeitung und damit des Inseren-
ten garantiert bleibe. «Redaktion und In-
serent haben weitgehend die gleichen In-
teressen», schloss Rapold.

Rapolds welscher Verlegerkollege
Marc Lamuniére («24 Heures») gab sich
gelassen. «Warum auch kompliziert,
wenn es einfach geht?» fragte er schon im
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Titel seines Referats. Es brauche keine
Gesetze, um das Verhiltnis von Inserent
und Verleger zu regeln, ein Ehrenkodex
wiirde geniligen. Kaum Probleme sah
auch Mario Santi, Direktor des Reisebii-
ros Kuoni. Er inseriere, wo er wolle,
meinte Santi, Hauptsache, er erreiche
sein Zielpublikum. Auch das Recht, ge-
wisse Publikationen zu meiden, lasse er
sich nicht nehmen. Zeitungsverlage seien
schliesslich keine sozialen Institutionen,
sondern kommerzielle Unternehmen.
Santi: «Wir sind nur unserer Firma Re-
chenschaft schuldig.»

« Tages-Anzeiger», Zirich, vom 30.10

Uberschiitzter Einfluss der Journalisten

Als letzter Referent befasste sich der
Unternehmensberater Klauspeter Land-
grebe mit dem umstrittenen Thema «Re-
daktionelles Umfeld und Anzeigenwir-
kung». Kann der redaktionelle Teil einer
Zeitung uber den Werbeerfolg eines In-
serats mitentscheiden, wie dies auch die
Kartellkommission in ihrem Bericht be-
hauptet? Aufgrund der (wenigen) in der
Bundesrepublik vorliegenden Untersu-
chungen kam Landgrebe zum Schluss,
dass diese Annahme wohl falsch ist. Eine
Redaktion koénne das Marktverhalten
ihrer Leser nur sehr beschriankt beein-
flussen. Landgrebe: «Journalisten haben
wenig Macht.»

11981, 5. 6



	Arbeitstagung der SGKM in Zürich, vom 28.10.1981

